
Selektive Steuervorteile für Amazon
in Luxemburg sind unzulässig

Nur auf Bruchteil
der Gewinne von
Amazon werden
Steuern erhoben

Erheblicher Anteil der
Gewinne wird ungerecht-
fertigterweise verlagert 

und nicht besteuert
Gesamter

EU-Umsatz wird
in Luxemburg

verbucht

Zahlungen zur
Finanzierung von FuE

Luxemburgische
Steuerbehörde

Zahlt keine
Steuern

Wettbewerb


